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Norm

StGB §164 Abs1 Z1

Rechtssatz

Bloß passives Verhalten erfüllt nicht den Begri  des "Verheimlichen". Anders aber, wenn der Hehler den Vortätern das

Verbergen des Diebsgutes in einem seiner Verfügungsmacht unterliegenden Objekt (ausdrücklich oder konkludent)

gestattet, oder wenn er selbst bei der Verwahrung des Diebsgutes tätig wird.
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